
F R A K T I O N  Landeshauptstadt Schwerin  
 Stadtvertretung  

  

 
 

Sprechzeiten:    Mo – Fr 10.00 bis 12.00 Uhr  Tel.: 0385 - 545 2966 fraktion-ub@schwerin.de 
Fraktionsbüro: Am Packhof 2-6, 19053 Schwerin Fax: 0385 - 545 2967  www.ub-schwerin.de 
   Seite 1 von 4  

 

 
 
 
 

Plakatieren im Stadtgebiet 

 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Badenschier, 
 
am 11.05.2015 hat die Stadtvertretung auf Initiative der UNABHÄNGIGEN BÜRGER (Druck-
sache 00269/2015) beschlossen, eine kommunale Ordnungsverfügung zu erlassen, die 
insbesondere darauf abzielt, illegales Plakatieren und Bekleben im öffentlichen Bereich zu 
unterbinden; Verwarn-/ Bußgelder sollen darin ausgewiesen werden. Nach letzten Infor-
mationen dazu - Mitteilungen des Oberbürgermeisters vom 30.01.2017 – soll das Plakatie-
ren an mehreren Standorten fast komplett eingedämmt worden sein. Nach Wahrneh-
mung von Schweriner Bürgern ist dies aber nicht der Fall. Die Verwaltung selbst führt aus, 
dass die Straßen- und Grünflächensatzung nicht das geeignete Instrument sei, sondern 
nunmehr beabsichtigt ist, rechtliche Regelungen in die Werbesatzung aufzunehmen. Vor 
diesem Hintergrund bitte ich um die Beantwortung folgender Fragen: 
  
1. Wie bewertet die Verwaltung aktuell die Situation von illegalen Plakatierungen im 
Stadtgebiet?  
 
2. Mit welchen Maßnahmen beabsichtigt die Verwaltung, die aufgezeigten Handlungsbe-
darfe (siehe dazu beispielhaft die Anlage 1 und 2) aufzugreifen und Lösungsansätze um-
zusetzen? 
 
3. Wie ist der aktuelle Stand des Stadtwerbevertrages mit der Firma Ströer Media GmbH? 
 
4. Haben beispielsweise Zirkusunternehmen Sonderrechte beim Aufhängen /-stellen von 
Plakaten oder Aufstellern? Wenn ja, welche?    
 

Abs. Fraktion Unabhängige Bürger | Am Packhof 2-6 | 19053 Schwerin 

 
Landeshauptstadt Schwerin 
Herrn Oberbürgermeister 
Dr. Rico Badenschier 
- im Hause - 
 

Schwerin, 08. Januar 2018 
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5. Zu wann beabsichtigt die Stadtverwaltung, eine novellierte Werbesatzung vorzulegen, 
die im Sinne der Beschlussfassung der Stadtvertretung die Grundlage für ein Vorgehen 
gegen illegales Plakatierens darstellen könnte? 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Silvio Horn 
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Anlage 1  
zur Anfrage „Plakatieren im Stadtgebiet“ vom 8.1.2018 
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Anlage 2  
zur Anfrage „Plakatieren im Stadtgebiet“ vom 8.1.2018 
 

 
 












